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(54) Fensterreinigungsgerät

(57) Ein Fensterreinigungsgerät (1) mit einem läng-
lichen Grundkörper (2) an dem entlang seiner Längser-
streckung eine Abziehlippe (3) und ein Wischbezug an-

geordnet sind, wobei der Wischbezug zumindest eine
der Stirnflächen des Grundkörpers (2) zumindest teilwei-
se bedeckt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Fensterreinigungsge-
rät mit einem länglichen Grundkörper an dem entlang
seiner Längserstreckung eine Abziehlippe und ein
Wischbezug angeordnet sind.
[0002] Fensterreinigungsgeräte mit einem Wischbe-
zug und einer Abziehlippe sind in verschiedenen Aus-
führungsformen bekannt. Beispielsweise ist aus DE 25
29 061 A1 ist ein Fensterwischer zum Reinigen von Fen-
sterscheiben bekannt, der auf der einen Seite einen
Schwamm und auf der anderen Seite eine Abstreifkante
aus gummielastischem Material aufweist und der mit ei-
nem Handgriff versehen ist.
[0003] Die bekannten Fensterreinigungsgeräte sind
ausschließlich zur Reinigung der Fensterscheibe nicht
jedoch des Fensterrahmens geeignet.
[0004] Aus DE 100 52 520 B4 ist ein Fensterwischer
mit einer Abziehlippe und ohne Wischbezug bekannt, der
mit einem Abstandhalter ausgerüstet ist um den Kontakt
der Abziehlippe mit einem Fensterrahmen zu verhindern.
[0005] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung Fensterreinigungsgerät, dass außer der Reini-
gung der Scheibe auch ein Reinigen des Fensterrah-
mens ermöglicht.
[0006] Die Aufgabe wird durch ein Fensterreinigungs-
gerät gelöst, das dadurch gekennzeichnet ist, dass der
Wischbezug zumindest eine der Stirnflächen des Grund-
körpers zumindest teilweise bedeckt.
[0007] Die Erfindung hat den Vorteil, dass neben der
Reinigung der Scheibe auch eine Reinigung des Fen-
sterrahmens ermöglicht ist. Beim Wischen der Scheibe
kann mit Hilfe der stirnseitig angeordneten Teile des
Wischbezugs der Fensterrahmen mitgewischt werden.
Hierbei ist In einer besonders vorteilhaften Ausführung
ist die Abziehlippe dabei so ausgestaltet, dass sie mit
den Fensterrahmen gar nicht oder nur im Bereich der
Abziehkante in Berührung kommt. Hierdurch wird er-
reicht, dass das Fensterreinigungsgerät ruckelfrei auch
am Fensterrahmen entlang geführt werden kann.
[0008] In einer vorteilhaften Ausführung ist der Wisch-
bezug parallel zur Abziehlippe angeordnet. In einer wei-
teren vorteilhaften Ausführung ist vorgesehen , dass der
Grundkörper eine flächige Anlagefläche aufweist, die zu-
mindest einen Teil des Wischbezugs trägt. Die flächige
Anlagefläche kann beispielsweise parallel zur Abziehlip-
pe angeordnet sein.
[0009] In einer vorteilhaften Ausführung, die ein leich-
tes Auswechseln des Wischbezugs erlaubt, ist der
Wischbezug durch eine Klettverbindung am Grundkör-
per befestigt. In einer weiteren vorteilhaften Ausführung
ist vorgesehen, dass der Grundkörper an den Stirnseiten
Kletthaken und/oder ein Klettvlies zur stirnseitigen Befe-
stigung des Wischbezuges aufweist.
[0010] In einer vorteilhaften Ausführung ist vorgese-
hen, dass die Abziehlippe und/oder die Abziehkante der
Abziehlippe länger ist, als der Grundkörper entlang sei-
ner Längserstreckung. Hierdurch wird erreicht, dass eine

eingewaschene Bahn mit einem einzigen Arbeitsgang
abgezogen werden kann. In einer vorteilhaften Ausfüh-
rung ist die Abziehlippe und/oder die Abziehkante der
Abziehlippe um so viel länger als der Grundkörper, wie
der Wischbezug stirnseitig aufträgt.
[0011] In einer vorteilhaften Ausführungsform ist die
Abziehlippe und/oder die Abziehkante der Abziehlippe
genauso lang, wie der Grundkörper entlang seiner Läng-
serstreckung zuzüglich der Dicke bzw. der Dicken der
stirnseitig am Grundkörper angeordneten Teile des
Wischbezugs.
[0012] In einer ganz besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Fensterreinigungs-
geräts weist die Abziehlippe zumindest ein relativ zu ihrer
Längserstreckung abgeschrägtes Ende auf. Diese Aus-
führungsform gewährleistet, dass das Fensterreini-
gungsgerät ruckelfrei am Fensterrahen entlang geführt
werden kann; da es zu keinem störenden Haftkontakt
Zwischen der Abziehlippe und dem Fensterrahmen
kommt. Trotzdem ist ein Abziehen der Scheibe bis in die
Ecke zwischen Scheibe und Fensterrahmen ermöglicht.
Hierbei kann vorgesehen sein, dass die Abziehkante der
Abziehlippe länger ist, als ihre Basis
[0013] In einer vorteilhaften Ausführung ist eine Hand-
habe vorgesehen. Die Handhabe kann vorteilhafter Wei-
se relativ zum Grundkörper beweglich an diesem ange-
ordnet sein. Es kann darüber hinaus vorgesehen sein,
dass die Handhabe relativ zum Grundkörper in ver-
schiednen Winkelstellungen - vorzugsweise wieder lös-
bar - arretierbar ist.
[0014] Der Wischbezug kann beispielsweise als Rei-
nigungsvlies und/oder als Reinigungsschwamm und/
oder als Wischtuch und/oder als Fell ausgebildet sein.
[0015] In der Zeichnung ist der Erfindungsgegenstand
schematisch dargestellt und wird anhand der Figuren
nachfolgend beschrieben, wobei gleich wirkende Ele-
mente mit denselben Bezugszeichen versehen sind. Da-
bei zeigen:

Fig. 1 ein erfindungsgemäßes Fensterreinigungsge-
rät in einer perspektivischen Darstellung,

Fig. 2 eine Detailansicht eines erfindungsgemäßen
Fensterreinigungsgeräts von vorne, und

Fig. 3 eine Detailansicht eines erfindungsgemäßen
Fensterreinigungsgeräts von unten.

[0016] Fig. 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Fensterrei-
nigungsgerät 1 in einer perspektivischen Darstellung -
der besseren Übersichtlichkeit halber - ohne Wischbe-
zug. Das Fensterreinigungsgerät 1 weist einen längli-
chen Grundkörper 2 auf, an dem entlang seiner Längs-
erstreckung eine Abziehlippe 3 angeordnet ist. Der
Grundkörper 2 weist eine flächige Anlagefläche 4 auf,
die mit ersten Kletthaken 5 zur Befestigung des mittleren
Teils eines Wischbezugs versehen ist. An den Stirnseiten
6 des Grundkörper 2 sind weitere Kletthaken 7 zur Be-
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festigung der Enden und/oder ein Klettvlies aufweist ei-
nes Wischbezugs derart angeordnet, dass der Wischbe-
zug die Stirnflächen 6 des Grundkörpers 2 bedeckt. Die
parallel zur flächige Anlagefläche 4 angeordnete Ab-
ziehlippe 3 ist an ihren Enden abgeschrägt. Die Abzieh-
kante 8 der Abziehlippe 3 ist daher länger, als die Basis
9 der Abziehlippe 3. Die Abziehkante 8 der Abziehlippe
3 ist um so viel länger ist als der Grundkörper 2, wie der
Wischbezug stirnseitig aufträgt; was in den Fig. 2 und 3
deutlich dargestellt ist. Am Grundkörper 2 ist eine Hand-
habe 10 Entlang der Schwenkrichtungen 11 schwenkbar
angeordnet. Die Handhabe 10 kann mit Hilfe der Schie-
bearretierung 12, die einen Arretierungsschieber 13 be-
inhaltet, relativ zum Grundkörper in verschiednen Win-
kelstellungen wieder lösbar arretiert werden.
[0017] Fig. 2 zeigt eine Detailansicht eines erfindungs-
gemäßen Fensterreinigungsgeräts 1 mit einem Wisch-
bezug 14 von vorne. Es ist zu erkennen, dass die Ab-
ziehkante 8 der Abziehlippe 3 ist um so viel länger ist als
der Grundkörper 2, wie der Wischbezug 14 stirnseitig
aufträgt.
[0018] Fig. 3 eine Detailansicht eines erfindungsge-
mäßen Fensterreinigungsgeräts mit einem Wischbezug
14 von unten. Es ist zu erkennen, dass die Abziehkante
8 der Abziehlippe 3 länger ist, als die Basis 9 der Ab-
ziehlippe 3.

Bezugszeichenliste:

[0019]

1 Fensterreinigungsgerät
2 Grundkörper
3 Abziehlippe
4 Anlagefläche
5 erste Kletthaken
6 Stirnseiten
7 weitere Kletthaken
8 Abziehkante
9 Basis
10 Handhabe
11 Schwenkrichtungen
12 Schiebearretierung
13 Arretierungsschieber
14 Wischbezug

Patentansprüche

1. Fensterreinigungsgerät mit einem länglichen Grund-
körper an dem entlang seiner Längserstreckung ei-
ne Abziehlippe und ein Wischbezug angeordnet
sind, dadurch gekennzeichnet, dass der Wisch-
bezug zumindest eine der Stirnflächen des Grund-
körpers zumindest teilweise bedeckt.

2. Fensterreinigungsgerät nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Wischbezug parallel zur

Abziehlippe angeordnet ist.

3. Fensterreinigungsgerät nach einem der Ansprüche
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der
Grundkörper eine flächige Anlagefläche aufweist,
die zumindest einen Teil des Wischbezugs trägt.

4. Fensterreinigungsgerät nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die flächige Anlagefläche
parallel zur Abziehlippe angeordnet ist.

5. Fensterreinigungsgerät nach einem der Ansprüche
1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Wisch-
bezug durch eine Klettverbindung am Grundkörper
befestigt ist.

6. Fensterreinigungsgerät nach einem der Ansprüche
1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass der Grund-
körper an den Stirnseiten Kletthaken und/oder ein
Klettvlies aufweist.

7. Fensterreinigungsgerät nach einem der Ansprüche
1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
ziehlippe und/oder die Abziehkante der Abziehlippe
länger ist, als der Grundkörper entlang seiner Läng-
serstreckung.

8. Fensterreinigungsgerät nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
ziehlippe und/oder die Abziehkante der Abziehlippe
um so viel länger ist als der Grundkörper, wie der
Wischbezug stirnseitig aufträgt.

9. Fensterreinigungsgerät nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
ziehlippe und/oder die Abziehkante der Abziehlippe
genauso lang ist, wie der Grundkörper entlang seiner
Längserstrekkung zuzüglich der Dicke bzw. der Dik-
ken der stirnseitig am Grundkörper angeordneten
Teile des Wischbezugs.

10. Fensterreinigungsgerät nach einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
ziehlippe zumindest ein relativ zu ihrer Längserstrek-
kung abgeschrägtes Ende aufweist.

11. Fensterreinigungsgerät nach einem der Ansprüche
1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die Ab-
ziehkante der Abziehlippe länger ist, als ihre Basis

12. Fensterreinigungsgerät nach einem der Ansprüche
1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Handhabe vorgesehen ist.

13. Fensterreinigungsgerät nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Handhabe relativ
zum Grundkörper beweglich angeordnet ist.
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14. Fensterreinigungsgerät nach einem der Ansprüche
12 oder 13, dadurch gekennzeichnet, dass die
Handhabe relativ zum Grundkörper in verschiednen
Winkelstellungen - vorzugsweise wieder lösbar - ar-
retierbar ist.

15. Fensterreinigungsgerät nach einem der Ansprüche
1 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der
Wischbezug als Reinigungsvlies und/oder als Rei-
nigungsschwamm und/oder als Wischtuch und/oder
als Fell ausgebildet ist.
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